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Rahmenstatut 
für die Industrieministerien 
Beschluß des Ministerrates 

vom 9. Januar 1975
§ 1

(1) Das Industrieministerium ist das Organ des Minister
rates zur Leitung und Planung des ihm übertragenen Verant
wortungsbereiches. Es verwirklicht seine Aufgaben in Durch
führung der Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse auf der 
Grundlage der Verfassung der Deutschen Demokratischen 
Republik, der Gesetze und anderen. Rechtsvorschriften.

(2) Zum Verantwortungsbereich des Industrieministeriums 
(nachfolgend Ministerium genannt) gehören folgende Be
reiche und Zweige der Volkswirtschaft: (hier ist der dem Mi
nisterium übertragene Verantwortungsbereich durch exakte 
Aufzählung der dazugehörenden Bereiche und Zweige der 
Volkswirtschaft zu charakterisieren).

(3) Die Aufgaben des Ministeriums umfassen vor allem
— die konsequente Verwirklichung der in den Jahres- und 

Fünfjahrplänen sowie in langfristigen Plänen festgelegten 
wirtschaftspolitischen Ziele zur weiteren Erhöhung des 
materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf 
der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der sozia
listischen Produktion, der Erhöhung der Effektivität, des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts und des Wachs
tums der Arbeitsproduktivität;

— die Entwicklung der volkswirtschaftlich langfristig be
stimmenden Faktoren für das weitere Wachstum der Pro
duktion auf dem Wege der Intensivierung durch zielstre
bige Entwicklung von Wissenschaft und Technik, umfas
sende Planung und Vorbereitung der Investitionen, Ge
währleistung stabiler Kooperationsbeziehungen, weitere 
Nutzung der Möglichkeiten der Konzentration und Kom
bination und Entwicklung der Spezialisierung und Arbeits
teilung sowie durch die umfassende Erschließung und Nut
zung aller Reserven;

— die weitere Vertiefung der* sozialistischen ökonomischen 
Integration;

— die beschleunigte Entwicklung der Produktion von Zulie
fererzeugnissen und Ersatzteilen durch die Schaffung 
dauerhafter und stabiler Grundlagen;

— die Schaffung aller Voraussetzungen zur bedarfsgerechten 
Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern in den 
entsprechenden Sortimenten und Qualitäten;

— die Steigerung des Exports mit hoher Qualität und Ren
tabilität.

Das Ministerium hat dabei die effektivste Nutzung des Ar
beitszeitfonds, der vorhandenen Grundmittel sowie der zur 
Verfügung stehenden Investitionen und die weitere Erschlie
ßung vorhandener Reserven, insbesondere die maximale Er
schließung und Ausnutzung heimischer Rohstoffe und die 
Durchsetzung der Materialsubstitution, zu sichern. Auf dieser 
Grundlage ist das Prinzip der sozialistischen Sparsamkeit im 
Umgang mit materiellen und finanziellen Fonds umfassend zu 
verwirklichen.

(4) Das Ministerium hat seine Aufgaben unter umfassender 
Einbeziehung der Werktätigen in die Leitung und Planung zu 
lösen. Es hat die breite Entfaltung der Initiative der Werktäti
gen zur Erfüllung der Pläne und für die planmäßige Verbes
serung der Arbeits- und Lebensbedingungen im Industriebe
reich sowie die enge Zusammenarbeit mit den gesellschaft
lichen Organisationen, insbesondere mit den Gewerkschaften, 
zu gewährleisten.

§ 2
(1) Das Ministerium wird vom Minister nach dem Prinzip 

der Einzelleitung und kollektiven Beratung der Grundfragen 
geleitet. Der Minister trägt für die gesamte Tätigkeit des 
Ministeriums die persönliche Verantwortung gegenüber der 
Volkskammer und dem Ministerrat der Deutschen Demokra
tischen Republik.

(2) Der Minister trifft die zur Leitung und Planung des In
dustriebereiches notwendigen Entscheidungen im Rahmen der 
ihm übertragenen Rechte und Pflichten entsprechend den ge-


